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I. Allgemeine Bestimmungen 
 
 

§ 1 
Geltungsbereich und Zugangsberechtigung 

(1) Diese Master-Prüfungsordnung regelt den Zugang, 
den Studienverlauf und den Abschluss des Studiums im 
Studienfach „Kommunikationswissenschaft“ im Zwei-
Fach-Master-Studiengang an der Universität Duisburg-
Essen. Das Studienfach „Kommunikationswissenschaft“ 
ist im Zwei-Fach-Master-Studiengang an der Universität 
Duisburg-Essen im Vollzeit- und Teilzeitstudium mit einem 
der folgenden Studienfächer kombinierbar: „Anglophone 
Studies“, „Christliche Studien“, „Französische Sprache 
und Kultur“, „Germanistik: Sprache und Kultur“, „Ge-
schichte“, „Niederländische Sprache und Kultur“, „Philo-
sophie“, „Spanische Sprache und Kultur“ und „Literatur 
und Medienpraxis“. Darüber hinausgehende Fächerkom-
binationen müssen begründet werden und bedürfen der 
Zustimmung durch die beteiligten Prüfungsausschüsse. 

Die Regelungen gelten gleichermaßen für das Vollzeitstu-
dium und das Teilzeitstudium. Spezifische Regelungen für 
das Teilzeitstudium zur Regelstudienzeit, zu Prüfungen 
und zum Studienverlauf werden bei den einschlägigen 
Paragraphen ausgewiesen. 

(2) Zugelassen zum Studienfach „Kommunikationswis-
senschaft“ im Zwei-Fach-Master-Studiengang werden 

 Absolventen des Studienfaches „Kommunikationswis-
senschaft“ im Zwei-Fach-Bachelor-Studiengang an der 
Universität Duisburg-Essen oder  

 Absolventen des Bachelor-Studiengangs der Germa-
nistik "Sprache, Literatur, Kultur und Kommunikation" 
mit dem Schwerpunkt "Kommunikationswissenschaft" 
an der Universität Duisburg-Essen 

 Absolventen des Studienfaches "Komedia" im  
Ein-Fach-Bachelor-Studiengang an der Universität  
Duisburg-Essen  

 Absolventen kommunikationswissenschaftlicher  
Bachelor-Studiengänge des In- und Auslands,  
Magister-Absolventen, die im Nebenfach "Kommuni-
kationswissenschaft" studiert haben 

 Absolventen anderer Fächer, die mindestens 26 ECTS 

im Bereich "Kommunikationswissenschaft" nachwei-
sen können. 

Die Gesamtnote des Abschlusses nach Satz 1 muss in 
der Regel mindestens 2,0 oder besser sein. 

Die Feststellung der Gleichwertigkeit trifft der Prüfungs-
ausschuss. Er legt für Absolventen einschlägiger Studien-
gänge fest, welche zusätzlichen Prüfungsleistungen bis 
zu welchem Zeitpunkt erbracht werden müssen. In be-
gründeten Einzelfällen entscheidet der Prüfungsaus-
schuss über die Ausnahme von der in Absatz 2 geforder-
ten Mindestnote. Bei der Entscheidung sind insbesondere 
die Höhe der Abweichung von der Mindestnote, die Beno-
tung der Abschlussarbeit mit der Note „gut“ oder besser, 
die Studiendauer sowie herausragende Einzelleistungen 
im Studienschwerpunkt maßgebend. 

(3) Als gleichwertig angesehen wird in der Regel  

 ein mindestens dreijähriger einschlägiger Studiengang 
mit einem ersten berufsqualifizierenden Abschluss und 
einem Gesamtworkload von mindestens 180 Credits 
im Bereich „Kommunikationswissenschaft“ an einer 
anderen Hochschule im Geltungsbereich des Hoch-
schulrahmengesetzes oder  

 ein einschlägiger Abschluss an einer anderen Hoch-
schule außerhalb des Geltungsbereichs des Hoch-
schulrahmengesetzes, sofern nicht ein wesentlicher 
Qualitätsunterschied zu einem Abschluss an einer 
Hochschule im Geltungsbereich des Hochschulrah-
mengesetzes nachgewiesen werden kann. 

(4) Studienbewerberinnen oder Studienbewerber, die 
ihre Studienqualifikation nicht an einer deutschsprachigen 
Einrichtung erworben haben, müssen vor Beginn des 
Studiums hinreichende deutsche Sprachkenntnisse ge-
mäß der Ordnung für die Deutsche Sprachprüfung für den 
Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber (DSH) 
an der Universität Duisburg-Essen nachweisen. 

Allen Master-Studierenden wird nach der Zulassung von 
der Prüfungskommission mit ihrer Zustimmung ein Mentor 
bzw. eine Mentorin zugeteilt. Der Mentor bzw. die Mento-
rin gehört dem wissenschaftlichen Personal an und ist für 
die Begleitung der universitären Entwicklung der Studie-
renden zuständig. Er bzw. sie berät die Studierenden in 
Fragen des Studiums und der Studienorganisation. 

 
 

§ 2 
Ziel des Studiums, Zweck der Prüfung 

(1) Der Masterstudiengang führt aufbauend auf einem 
ersten berufsqualifizierenden Abschluss zu einem weite-
ren berufsqualifizierenden akademischen Abschluss. 

(2) Im Studienfach „Kommunikationswissenschaft“ des 
Zwei-Fach-Master-Studiengangs erwerben die Studieren-
den unter Berücksichtigung der Veränderungen und An-
forderungen in der Berufswelt die erforderlichen fachli-
chen und überfachlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und 
Methoden, die sie zum selbständigen wissenschaftlichen 
Arbeiten, zur kritischen Reflexion wissenschaftlicher Er-
kenntnisse und zu verantwortlichem Handeln befähigen. 

(3) Im Zuge der fortschreitenden Globalisierung und Diffe-
renzierung moderner Gesellschaften und der damit ein-
hergehenden steten Veränderung kommunikativer Pro-
zesse und Handlungslogiken bietet sich den Absolventen 
der Kommunikationswissenschaft der UDE mit ihren aka-
demisch qualifizierten Kenntnissen, konkrete menschliche 
Kommunikationspraxen zweckbestimmt zu verbessern, 
ein stetig wachsender Bereich an national und internatio-
nal orientierten Berufsfeldern an, in denen der intra- und 
interkulturellen Kommunikation eine große Bedeutung 
zukommt. Erfahrungsgemäß sind dies entsprechende 
Bereiche und Kommunikationsabteilungen etwa in Kultur, 
Behörden und Wirtschaft, im Besonderen die Bereiche 
‚Öffentlichkeitsarbeit‘, ‚Unternehmenskommunikation‘, 
‚Print- und elektronische Medien‘, ‚IT-Bereich/Dialog- 
systeme‘, ‚Personalentwicklung‘, ‚Aus- und Weiterbildung 
im Bereich Kommunikation und Kommunikationstechno-
logien‘ sowie in der akademischen Forschung zur inter-
personalen Kommunikation. 
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(4) Mit den erfolgreich abgeschlossenen Prüfungen und 
der erfolgreich abgeschlossenen Master-Arbeit weist die 
oder der Studierende nach, dass sie oder er sich vertiefte 
fachliche Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden ange-
eignet hat, die Zusammenhänge des Studienfachs über-
blickt und die Fähigkeit besitzt, selbstständig wissen-
schaftlich zu arbeiten und dabei wissenschaftliche Metho-
den und Erkenntnisse des Studienfachs zur Problemlö-
sung anzuwenden.  

(5) Der erfolgreich bestandene Master-Abschluss befä-
higt darüber hinaus zur Promotion. 
 
 

§ 3 
Master-Grad 

Nach erfolgreichem Abschluss der Master-Prüfungen in 
den zwei zur Kombination genehmigten Studienfächern 
im Zwei-Fach-Master-Studiengang verleiht die Fakultät für 
Geisteswissenschaften der Universität Duisburg-Essen 
den Master-Grad „Master of Arts“, abgekürzt „M.A.“. 
 
 

§ 4 
Aufnahmerhythmus 

(1) Das Studium im Studienfach „Kommunikationswis-
senschaft“ des Zwei-Fach-Master-Studiengangs im ersten 
Fachsemester kann nur zum Wintersemester aufgenom-
men werden. 

(2) Die Aufnahme des Studiums in einem höheren 
Fachsemester ist sowohl zum Winter- als auch zum 
Sommersemester möglich. 
 
 

§ 5 
Regelstudienzeit, Studienaufbau (Modularisierung) 

(1) Die Regelstudienzeit im Zwei-Fach-Master-Studien- 
gang einschließlich der Zeit für die Anfertigung der  
Master-Arbeit und für das vollständige Ablegen der Prü-
fungen beträgt im Vollzeitstudium 2 Studienjahre bzw.  
4 Semester; im Teilzeitstudium beträgt sie 3 Studienjahre 
bzw. 6 Semester. 

(2) Das Studium ist in allen Abschnitten modular aufge-
baut. Ein Modul bezeichnet einen Verbund von thema-
tisch und zeitlich aufeinander abgestimmten Lehr-/ 
Lerneinheiten, ggf. inklusive externer Praktika. Module 
sind inhaltlich in sich abgeschlossen und vermitteln eine 
eigenständige, präzise umschriebene Teilqualifikation in 
Bezug auf die Gesamtziele des Studiengangs.  

(3) Der für eine erfolgreiche Teilnahme an einem Modul 
in der Regel erforderliche Zeitaufwand einer oder eines 
Studierenden (Workload) wird mit einer bestimmten An-
zahl von Credits ausgedrückt. In den Credits (Regelungen 
zur Anwendung ECTS siehe § 11) sind Präsenzzeiten, 
Vor- und Nachbereitungszeiten und die erforderlichen 
Prüfungszeiten enthalten. Die Credits drücken keine quali-
tative Bewertung der Module (d.h. keine Benotung) aus.  

(4) Die Studieninhalte sind so strukturiert, dass das 
Studium in der Regelstudienzeit abgeschlossen werden 
kann. Dabei wird gewährleistet, dass die Studierenden 
nach eigener Wahl Schwerpunkte setzen können und 
Pflicht- und Wahlpflichtveranstaltungen in einem ausge-
wogenen Verhältnis stehen. 

§ 6  
Lehr- und Prüfungssprache 

(1) Die Lehr-/Lernformen werden entsprechend den 
Hinweisen im Modulhandbuch in deutscher Sprache 
durchgeführt.  

(2) Modul- und Modulteilprüfungen können in deutscher 
und nach Rücksprache mit der/m Dozent(in)en in engli-
scher Sprache erbracht werden. 

 
 

§ 7  
Studienplan und Modulhandbuch, Studienleistungen 

(1) Der Prüfungsordnung ist als Anlage ein Studienplan 
(§ 58 Abs. 3 HG) beigefügt, der im Einzelnen als verbind-
liche Vorgaben ausweist: 

a) die Module und die diesen zugeordneten Lehr-/Lern- 
formen und Prüfungen, 

b) die wesentlichen Inhalte und Qualifikationsziele der 
Module, 

c) die Präsenzzeit (lehr-/lernformenbezogen) in SWS, 

d) die Credits, 

e) die Pflicht- und Wahlpflichtveranstaltungen, 

f) die Prüfungsleistungen. 

(2) Der Studienplan gilt für die Studierenden als Emp-
fehlung für einen sachgerechten Aufbau des Studiums 
innerhalb der Regelstudienzeit.  

(3) Der Studienplan wird durch ein Modulhandbuch 
ergänzt. Das Modulhandbuch muss mindestens die im 
Studienplan als erforderlich ausgewiesenen Angaben 
enthalten. Darüber hinaus enthält das Modulhandbuch 
detaillierte Beschreibungen der Lehrinhalte, der zu erwer-
benden Kompetenzen, der vorgeschriebenen Prüfungen, 
der Vermittlungsformen, des zeitlichen Umfangs (in Cre-
dits wie in SWS) sowie der Aufteilung auf Pflicht- und 
Wahlpflichtanteile. Das Modulhandbuch ist bei Bedarf und 
unter Berücksichtigung der Vorgaben des Studienplans 
an diesen anzupassen. 

(4) Neben den Modulprüfungen sind weitere Studienleis-
tungen zu erbringen. Studienleistungen dienen der indivi-
duellen Lernstandskontrolle der Studierenden. Sie können 
als Prüfungsvorleistungen Zulassungsvoraussetzung zu 
Modulprüfungen sein. 

(5) Die Master-Module werden über eine Leistung geprüft. 
Erlaubt sind unbenotete lehrveranstaltungsimmanente 
Studienleistungen (Feedbackleistungen) wie zum Beispiel 
Durcharbeiten von Leselisten, Kurzreferate (circa 10 
Min.), Gesprächsleitungen (45 Min.), Protokolle (3 Seiten), 
kleinere Übungen über das Semester verteilt. Die Bewer-
tung fließt nicht in die Modulnote ein, die Erbringung der 
Studienleistung ist aber zwingend erforderlich. Der Work-
load der Studierenden für Studienleistungen sollte nicht 
mehr als 10 Arbeitsstunden umfassen.  
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§ 8  
Lehr-/Lernformen 

(1) Im Studienfach „Kommunikationswissenschaft“ des 
Zwei-Fach-Master-Studiengangs gibt es folgende Lehr-
veranstaltungsarten bzw. Lehr-/Lernformen: 

a) Vorlesung 

b) Übung 

c) Seminar/Lektürekurs 

d) Kolloquium 

e) Projektseminar 

f) Selbststudium 

Vorlesungen bieten in der Art eines Vortrages eine zu-
sammenhängende Darstellung von vertiefendem Grund- 
und Spezialwissen sowie von vertiefenden methodischen 
Kenntnissen.  

Übungen dienen der praktischen Anwendung und Ein-
übung wissenschaftlicher Methoden und Verfahren in eng 
umgrenzten Themenbereichen. Zur Erlangung der Lern-
ziele und zum Erwerb der geforderten Kompetenzen ist 
die aktive Teilnahme und somit die regelmäßige Anwe-
senheit der Studierenden verpflichtend. 

Seminare/Lektürekurse bieten die Möglichkeit einer akti-
ven Beschäftigung mit einem wissenschaftlichen Problem. 
Die Beteiligung besteht in der Präsentation eines eigenen 
Beitrages zu einzelnen Sachfragen, in kontroverser Dis-
kussion oder in aneignender Interpretation.  

Kolloquien dienen dem offenen, auch interdisziplinären 
wissenschaftlichen Diskurs. Sie beabsichtigen einen offe-
nen Gedankenaustausch.  

Projektseminare dienen zur praktischen Durchführung 
empirischer und theoretischer Arbeiten. Sie umfassen die 
geplante und organisierte, eigenständige Bearbeitung von 
Themenstellungen in einer Arbeitsgruppe (Projektteam) 
oder auch als Projekt in Einzelleistung. Das Projektteam 
organisiert die interne Arbeitsteilung selbst. Die Projektar-
beit schließt die Projektplanung, Projektorganisation und 
Reflexion von Projektfortschritten in einem Plenum sowie 
die Präsentation und Diskussion von Projektergebnissen 
in einem Workshop ein. Problemstellungen werden bear-
beitet, dokumentiert und präsentiert. Zur Erlangung der 
Lernziele und zum Erwerb der geforderten Kompetenzen 
ist die aktive Teilnahme und somit die regelmäßige Anwe-
senheit der Studierenden bei Projekten verpflichtend. 

Das Selbststudium dient dem eigenständigen Erwerb von 
Kenntnissen, methodischen Fertigkeiten und der Anwen-
dung erworbener Wissensbestände. 
 
 

§ 9 
Wechsel zwischen einem Vollzeit- und einem  

Teilzeitstudiengang 

Der Wechsel zwischen einem Vollzeit- und einem Teil-
zeitstudiengang ist nur während der allgemeinen Rück-
meldefristen möglich. Die Einstufung in das entsprechen-
de Fachsemester erfolgt durch den Prüfungsausschuss. 

 

§ 10 
Zulassungsbeschränkungen für einzelne Lehr- 

veranstaltungen 

(1) Die Teilnahme an einzelnen Lehrveranstaltungen 
kann beschränkt werden, wenn wegen deren Art und 
Zweck oder aus sonstigen Gründen von Lehre und For-
schung eine Begrenzung der Teilnehmerzahl erforderlich 
ist. 

Ist bei einer Lehrveranstaltung wegen deren Art oder 
Zweck eine Beschränkung der Teilnehmerzahl erforder-
lich und übersteigt die Zahl der Bewerberinnen und Be-
werber die Aufnahmefähigkeit, regelt auf Antrag der oder 
des Lehrenden der Prüfungsausschuss den Zugang. 
Dabei sind die Bewerberinnen und Bewerber, die sich 
innerhalb einer zu setzenden Frist rechtzeitig angemeldet 
haben, in folgender Reihenfolge zu berücksichtigen: 

a) Studierende, die an der Universität Duisburg-Essen für 
das Studienfach „Kommunikationswissenschaft“ im 
Zwei-Fach-Master-Studiengang eingeschrieben und 
nach dem Studienplan und ihrem Studienverlauf auf 
den Besuch der Lehrveranstaltung zu diesem Zeit-
punkt angewiesen sind. 

b) Studierende, die an der Universität Duisburg-Essen für 
das Studienfach „Kommunikationswissenschaft“ im 
Zwei-Fach-Master-Studiengang eingeschrieben, aber 
nach dem Studienplan und ihrem Studienverlauf auf 
den Besuch der Lehrveranstaltung zu diesem Zeit-
punkt nicht angewiesen sind. 

Innerhalb der Gruppen nach Buchstabe a oder b erfolgt 
die Auswahl nach dem Prioritätsprinzip durch die Fakultät. 

(2) Die Fakultät für Geisteswissenschaften kann für 
Studierende anderer Studiengänge das Recht zum Be-
such von Lehrveranstaltungen generell beschränken, 
wenn ohne diese Beschränkung eine ordnungsgemäße 
Ausbildung der für einen Studiengang eingeschriebenen 
Studierenden nicht gewährleistet werden kann. Die Rege-
lung gilt auch für Zweithörerinnen und Zweithörer im Sin-
ne des § 52 HG. 

(3) Für Studierende in besonderen Situationen gemäß 
§ 26 dieser Ordnung können auf Antrag Ausnahmen zu-
gelassen werden. 
 
 

§ 11 
Studienumfang nach dem European Credit Transfer 

System (ECTS) 

(1) An der Universität Duisburg-Essen wird das Euro- 
pean Credit Transfer System (ECTS) angewendet. Für 
einen Credit wird eine Arbeitsbelastung in Präsenz- und 
Selbststudium im Umfang von durchschnittlich 30 Stun-
den angenommen. 

(2) Im Zwei-Fach-Master-Studiengang müssen 120 
Credits erworben werden; auf jedes Semester entfallen 
dabei 30 Credits. Im Teilzeitstudium entfallen auf jedes 
Semester 20 Credits. 
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(3) Die Credits verteilen sich wie fol gt: 

a) Auf die Masterarbeit entfallen 30 Credits. 

b) Auf die fachspezifischen Module entfallen 45 Credits 
in jedem Studienfach. 

(4) Für jede Studierende und jeden Studierenden wird 
im Bereich Prüfungswesen ein Credit-Konto zur Doku-
mentation der erbrachten Leistungen eingerichtet und 
geführt. 

(5) Für ein bestandenes Modul werden die erworbenen 
Credits diesem Konto gutgeschrieben. 
 
 

§ 12 
Auslandssemester 

Wenn das Studienfach Kommunikationswissenschaft mit 
dem Studienfach Niederländische Sprache und Kultur 
kombiniert wird, wird das 3. Semester in Gänze an der 
Radboud Universiteit Nijmegen studiert. Durch den Ko-
operationsvertrag zwischen der Universität Duisburg-
Essen und der Radboud Universiteit Nijmegen ist gewähr-
leistet, dass ausreichend Studienplätze zur Verfügung 
stehen und das Auslandssemester ohne Zeitverlust 
durchgeführt werden kann. 
 
 

§ 13 
Prüfungsausschuss 

(1) Für die Organisation der Prüfungen und für die sich 
aus dieser Prüfungsordnung ergebenden prüfungsbezo-
genen Aufgaben bildet die Fakultät für Geisteswissen-
schaften einen Prüfungsausschuss. 

(2) Der Prüfungsausschuss besteht aus der oder dem 
Vorsitzenden, einer oder einem stellvertretenden Vorsit-
zenden und fünf weiteren Mitgliedern. Die oder der Vorsit-
zende, die Stellvertreterin oder der Stellvertreter und zwei 
weitere Mitglieder werden aus der Gruppe der Hochschul-
lehrerinnen und Hochschullehrer, ein Mitglied aus der 
Gruppe der akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter sowie zwei Mitglieder aus der Gruppe der Studieren-
den auf Vorschlag der jeweiligen Gruppe vom Fakultätsrat 
gewählt. Entsprechend werden für die Mitglieder des 
Prüfungsausschusses Vertreterinnen oder Vertreter ge-
wählt.  

Die Amtszeit der Mitglieder aus der Gruppe der Hoch-
schullehrerinnen und Hochschullehrer sowie aus der 
Gruppe der akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter beträgt drei Jahre, die Amtszeit der studentischen 
Mitglieder ein Jahr. Wiederwahl ist zulässig. 

(3) Der Prüfungsausschuss ist Behörde im Sinne des 
Verwaltungsverfahrens- und des Verwaltungsprozess-
rechts. 

(4) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die 
Bestimmungen der Prüfungsordnung eingehalten werden 
und sorgt für die ordnungsgemäße Durchführung der 
Prüfungen. Er ist insbesondere zuständig für die Ent-
scheidung über Widersprüche gegen in Prüfungsverfah-
ren getroffene Entscheidungen.  

(5) Darüber hinaus hat der Prüfungsausschuss dem 
Fakultätsrat regelmäßig, mindestens einmal im Jahr, über 
die Entwicklung der Prüfungen und Studienzeiten zu be-
richten.  

(6) Der Prüfungsausschuss gibt Anregungen zur Reform 
der Prüfungsordnung und der Studienpläne.  

(7) Der Prüfungsausschuss kann die Erledigung seiner 
Aufgaben für alle Regelfälle auf die Vorsitzende oder den 
Vorsitzenden übertragen oder im Umlaufverfahren durch-
führen; dies gilt nicht für Entscheidungen über Widersprü-
che und für den Bericht an den Fakultätsrat.  

Die oder der Vorsitzende kann in unaufschiebbaren Ange-
legenheiten allein entscheiden (Eilentscheid). Die oder 
der Vorsitzende unterrichtet den Prüfungsausschuss 
spätestens in dessen nächster Sitzung über die Entschei-
dung. 

(8) Die oder der Vorsitzende beruft den Prüfungsaus-
schuss ein. Der Prüfungsausschuss muss einberufen 
werden, wenn es von mindestens einem Mitglied des 
Prüfungsausschusses oder einem Mitglied des Dekanats 
einer beteiligten Fakultät verlangt wird. 

(9) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn 
neben der oder dem Vorsitzenden oder der Stellvertrete-
rin oder dem Stellvertreter mindestens ein weiteres Mit-
glied aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen und 
Hochschullehrer sowie mindestens ein weiteres stimmbe-
rechtigtes Mitglied anwesend sind. Er beschließt mit ein-
facher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die 
Stimme der Vorsitzenden oder des Vorsitzenden. Die 
Stellvertreterinnen bzw. Stellvertreter der Mitglieder kön-
nen mit beratender Stimme an den Sitzungen teilnehmen. 
Die studentischen Mitglieder des Prüfungsausschusses 
wirken bei der Bewertung und Anrechnung von Prüfungs-
leistungen nicht mit. 

(10) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das 
Recht, der Abnahme von Prüfungen beizuwohnen. 

(11) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht 
öffentlich. Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und 
ihre Vertreterinnen und Vertreter unterliegen der Amtsver-
schwiegenheit. Sofern sie nicht Angehörige des öffentli-
chen Dienstes sind, werden sie von der oder dem Vorsit-
zenden des Prüfungsausschusses nach dem Gesetz über 
die förmliche Verpflichtung nicht beamteter Personen 
(Verpflichtungsgesetz) zur Verschwiegenheit verpflichtet.  

(12) Die oder der Vorsitzende wird bei der Erledigung 
ihrer oder seiner Aufgaben von dem Bereich Prüfungswe-
sen unterstützt. 
 
 

§ 14 
Anrechnung von Leistungen, 

Einstufung in höhere Fachsemester 

(1) Prüfungsleistungen, die in Studiengängen an anderen 
staatlichen oder staatlich anerkannten Berufsakademien 
oder in Studiengängen an ausländischen staatlichen oder 
staatlich anerkannten Hochschulen erbracht worden sind, 
werden auf Antrag anerkannt, sofern hinsichtlich der er-
worbenen Kompetenzen kein wesentlicher Unterschied zu 
den Leistungen besteht, die ersetzt werden. Das Gleiche 
gilt hinsichtlich Studienabschlüssen, mit denen Studien-
gänge im Sinne des Satzes 1 abgeschlossen worden 
sind. Die Anerkennung im Sinne der Sätze 1 und 2 dient 
der Fortsetzung des Studiums, dem Ablegen von Prüfun-
gen, der Aufnahme eines weiteren Studiums oder der 
Zulassung zur Promotion. 
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(2) Es obliegt der antragstellenden Person, die erforder-
lichen Informationen über die anzuerkennende Leistung 
bereitzustellen. Die Beweislast dafür, dass ein Antrag im 
Sinne des Absatzes 1 die Voraussetzungen für die Aner-
kennung nicht erfüllt, liegt bei der Stelle, die das Anerken-
nungsverfahren durchführt. 

(3) Entscheidungen über Anträge im Sinne des Absat-
zes 1 werden innerhalb einer von der Hochschule im 
Voraus festgelegten angemessenen Frist getroffen. 

(4) Auf der Grundlage der Anerkennung nach Absatz 1 
kann und auf Antrag der oder des Studierenden muss die 
Hochschule in ein Fachsemester einstufen, dessen Zahl 
sich aus dem Umfang der durch die Anerkennung erwor-
benen ECTS-Leistungspunkte im Verhältnis zu dem Ge-
samtumfang der im jeweiligen Studiengang insgesamt 
erwerbbaren ECTS-Leistungspunkten ergibt. 

Ist die Nachkommastelle kleiner als fünf, wird auf ganze 
Semester abgerundet, ansonsten wird aufgerundet. 

(5) Wird die auf Grund eines Antrags im Sinne des 
Absatzes 1 begehrte Anerkennung versagt, kann die 
antragstellende Person eine Überprüfung der Entschei-
dung durch das Rektorat beantragen, soweit die Aner-
kennung nicht einen Studiengang betrifft, der mit einer 
staatlichen oder kirchlichen Prüfung abgeschlossen wird; 
das Rektorat gibt der für die Entscheidung über die Aner-
kennung zuständigen Stelle eine Empfehlung über die 
weitere Behandlung des Antrags. 

(6) Soweit Vereinbarungen und Abkommen der Bundes-
republik Deutschland mit anderen Staaten über Gleich-
wertigkeiten im Hochschulbereich (Äquivalenzabkommen) 
Studierende ausländischer Staaten abweichend von Ab-
satz 1 begünstigen, gehen die Regelungen der Äquiva-
lenzabkommen vor.  

(7) Auf Antrag kann die Hochschule sonstige Kenntnis-
se und Qualifikationen auf der Grundlage vorgelegter 
Unterlagen anerkennen, wenn diese Kenntnisse und 
Qualifikationen den Prüfungsleistungen, die sie ersetzen 
sollen, nach Inhalt und Niveau gleichwertig sind. Ange-
rechnete Kenntnisse und Qualifikationen können höchs-
tens 50 % eines Hochschulstudiums ersetzen. 

(8) Die Hochschulen stellen in Ansehung des gegensei-
tigen Vertrauens auf die Qualitätssicherung in den Hoch-
schulen und der erfolgreichen Akkreditierung von Studi-
engängen sicher, dass die Verfahren und Kriterien, die bei 
der Anerkennung von Prüfungsleistungen und Studienab-
schlüssen angewendet werden, durchschaubar, einheit-
lich und zuverlässig sind. 
 
 

§ 15 
Prüferinnen, Prüfer, Beisitzerinnen und Beisitzer 

(1) Zu Prüferinnen und Prüfern dürfen nur Hochschul-
lehrerinnen und Hochschullehrer, Lehrbeauftragte, Privat-
dozentinnen und Privatdozenten sowie wissenschaftliche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Lehrkräfte für be-
sondere Aufgaben bestellt werden, die mindestens die 
entsprechende Master-Prüfung oder eine vergleichbare 
Prüfung abgelegt und in dem Fachgebiet, auf das sich die 
Prüfung bezieht, eine selbständige Lehrtätigkeit ausgeübt 
haben. Zur Beisitzenden oder zum Beisitzer darf nur be-
stellt werden, wer mindestens die entsprechende Master-
Prüfung oder eine vergleichbare Prüfung abgelegt hat. 

Die Prüferin oder der Prüfer oder die oder der Beisitzende 
muss Mitglied oder Angehörige oder Angehöriger der 
Universität Duisburg-Essen sein.   

(2) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüferinnen, 
Prüfer und Beisitzerinnen und Beisitzer. Er kann die Be-
stellung der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden über-
tragen. Die Bestellung der Beisitzerinnen und Beisitzer 
kann den Prüferinnen und Prüfern übertragen werden. Zu 
Prüferinnen oder Prüfern werden in der Regel Lehrende 
gemäß Absatz 1 Satz 1 bestellt, die im entsprechenden 
Prüfungsgebiet gelehrt haben. 

(3) Die Prüferinnen und Prüfer sind in ihrer Prüfungstä-
tigkeit unabhängig. Ihnen obliegt die inhaltliche Vorberei-
tung und Durchführung der Prüfungen. Sie entscheiden 
und informieren auch über die Hilfsmittel, die zur Erbrin-
gung der Prüfungsleistungen benutzt werden dürfen. 

(4) Die Studierenden können für die Master-Arbeit je-
weils die erste Prüferin oder den ersten Prüfer (Betreuerin 
oder Betreuer) vorschlagen. Auf die Vorschläge soll nach 
Möglichkeit Rücksicht genommen werden. Die Vorschläge 
begründen jedoch keinen Anspruch. 

 
 
 

II. Master-Prüfung 
 
 

§ 16 
Zulassung zur Teilnahme an Prüfungen 

(1) Zu Prüfungen kann nur zugelassen werden, wer in 
dem Semester, in dem sie oder er sich zur Prüfung mel-
det oder die Prüfung ablegt, im Zwei-Fach-Master-
Studiengang an der Universität Duisburg-Essen im Stu-
dienfach „Kommunikationswissenschaft“ immatrikuliert 
und  

a) nicht beurlaubt ist; ausgenommen sind Beurlaubungen 
bei Studierenden in besonderen Situationen und bei 
Wiederholungsprüfungen, wenn diese die Folge eines 
Auslands- oder Praxissemesters sind, für das beur-
laubt worden ist, 

b) sich gemäß § 18 Abs. 4 ordnungsgemäß angemeldet 
hat und 

c) über die in der Prüfungsordnung festgelegten fachli-
chen Voraussetzungen für die Zulassung verfügt.  

(2) Die Zulassung zur Teilnahme an Prüfungen ist zu 
verweigern, wenn: 

a) die Voraussetzungen des Abs. 1 nicht vorliegen, 

b) die oder der Studierende bereits eine Prüfung in dem-
selben oder einem vergleichbaren Bachelor-Studien- 
gang endgültig nicht bestanden hat oder 

c) die oder der Studierende sich bereits in einem Prü-
fungsverfahren in demselben oder einem vergleich- 
baren Studienfach befindet.  

(3) Diese Regelung gilt für alle Modul- und Modulteilprü-
fungen. 
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§ 17 
Struktur der Prüfung einschließlich der Form  

der Modul- und Modulteilprüfungen 

(1) Die Master-Prüfung besteht aus Modul- und Modul-
teilprüfungen und der Master-Arbeit. 

(2) Modulprüfungen sollen sich grundsätzlich auf die 
Kompetenzziele des Moduls beziehen. Es können auch 
mehrere Module mit einer gemeinsamen Prüfung abge-
schlossen werden. Modulprüfungen können sich auch 
kumulativ aus Teilprüfungen zusammensetzen. Wesent-
lich ist, dass mit dem Bestehen der Prüfung bzw. der 
Teilprüfungen inhaltlich das Erreichen der modulspezifi-
schen Lernziele nachgewiesen wird. Der Prüfungsumfang 
ist dafür jeweils auf das notwendige Maß zu beschränken. 

(3) Die Modul- und Modulteilprüfungen werden studien-
begleitend erbracht und schließen das jeweilige Modul ab. 
Credits werden nach erfolgreichem Abschluss für jede 
Teilprüfung und Modulprüfung vergeben. 

(4) Die Modul- und Modulteilprüfungen dienen dem 
zeitnahen Nachweis des erfolgreichen Besuchs von Lehr-/ 
Lernformen bzw. von Modulen und des Erwerbs der in 
diesen Lehr-/ Lernformen bzw. Modulen jeweils vermittel-
ten Kenntnisse und Fähigkeiten.  

Im Rahmen dieser Prüfungen soll die oder der Studieren-
de zeigen, dass sie oder er die im Modul vermittelten 
Inhalte und Methoden im Wesentlichen beherrscht und 
die erworbenen Kompetenzen anwenden kann.  

(5) Die Modul- und Modulteilprüfungen werden benotet, 
die Einzelnoten der Module gehen in die Gesamtnote ein.  

(6) Die Modul- und Modulteilprüfungen können 

a) als mündliche Prüfung oder  

b) schriftlich oder in elektronischer Form als Klausur- 
arbeit, Hausarbeit, Protokoll oder  

c) als Vortrag, Referat oder Präsentation oder 

d) Projektarbeit  

e) oder als Kombination der Prüfungsformen a) - d) 

erbracht werden.  

(7) Die Studierenden sind zu Beginn der Lehr-/ Lernform 
von der jeweiligen Dozentin oder dem jeweiligen Dozen-
ten über die Form und den zeitlichen Umfang der Modul- 
oder der Modulteilprüfung in Kenntnis zu setzen. 

(8) Ein Modul gilt erst dann als bestanden, wenn alle 
dem Modul zugeordneten Prüfungsleistungen erfolgreich 
absolviert sind. 
 
 

§ 18 
Fristen zur Anmeldung und Abmeldung 

für Prüfungen 

(1) Eine studienbegleitende Prüfung gemäß der §§ 19 
und 20 wird spätestens in der vorlesungsfreien Zeit nach 
dem Ende der jeweiligen Lehr-/Lernform des Moduls 
angeboten. Die Termine werden vom Prüfungsausschuss 
mindestens 6 Wochen vor dem Prüfungstermin bekannt 
gegeben.  

Bei studienbegleitenden Prüfungen gemäß § 19 kann die 
Anmeldefrist bei einem gemeinsamen Antrag von der 
oder dem Prüfenden und Studierenden durch den Prü-
fungsausschuss verkürzt werden. 

(2) Die oder der Studierende ist verpflichtet, sich über 
die Prüfungstermine zu informieren. 

(3) Der Prüfungsausschuss bestimmt den Beginn der 
Anmeldefrist und gibt ihn mindestens 6 Wochen vor Frist-
beginn dem Bereich Prüfungswesen und durch Aushang 
den Studierenden bekannt. 

(4) Zu allen Prüfungen muss sich die oder der Studie-
rende innerhalb des Anmeldezeitraums in der vom Prü-
fungsausschuss verbindlich festgelegten Frist im Bereich 
Prüfungswesen anmelden (Ausschlussfrist). 

(5) Eine Abmeldung von einer Prüfung hat von der oder 
dem Studierenden innerhalb einer Frist von einer Woche 
vor dem Prüfungstermin zu erfolgen. 

(6) Die besonderen Belange behinderter oder chronisch 
kranker Studierender zur Wahrnehmung ihrer Chancen-
gleichheit sind zu berücksichtigen. 

Macht die oder der Studierende durch die Vorlage eines 
ärztlichen Zeugnisses glaubhaft, dass sie oder er wegen 
länger andauernder oder ständiger Behinderung oder 
chronischer Erkrankung nicht in der Lage ist, an einer 
Prüfung in der vorgesehenen Form oder in dem vorgese-
henen Umfang teilzunehmen, gestattet die oder der Vor-
sitzende des Prüfungsausschusses der oder dem Studie-
renden auf Antrag, gleichwertige Leistungen in einer an-
deren Form zu erbringen. 
 
 

§ 19 
Mündliche Prüfungen 

(1) In einer mündlichen Prüfung soll die Kandidatin oder 
der Kandidat nachweisen, dass sie oder er die Zusam-
menhänge des Prüfungsgebietes kennt und spezielle 
Fragestellungen in diese Zusammenhänge einzuordnen 
vermag. Durch die mündliche Prüfung soll ferner festge-
stellt werden, ob sie oder er die erforderlichen Kompeten-
zen erworben und die Lernziele erreicht hat. 

(2) Mündliche Prüfungen werden in der Regel vor min-
destens einer Prüferin oder einem Prüfer und in Gegen-
wart einer Beisitzerin oder eines Beisitzers als Einzelprü-
fung oder Gruppenprüfung abgelegt. Vor der Festsetzung 
der Note nach dem Bewertungsschema in § 28 ist die 
Beisitzerin oder der Beisitzer zu hören. 

(3) Bei einer mündlichen Prüfung als Gruppenprüfung 
dürfen nicht mehr als vier Studierende gleichzeitig geprüft 
werden.  

(4) Mündliche Prüfungen dauern mindestens 15 Minuten 
und höchstens 60 Minuten pro Kandidatin oder Kandidat. 
In begründeten Fällen kann von diesem Zeitrahmen ab-
gewichen werden.  

(5) Die wesentlichen Gegenstände und das Ergebnis 
einer mündlichen Prüfung sind in einem Protokoll festzu-
halten. Die Note ist der oder dem Studierenden im An-
schluss an die mündliche Prüfung bekannt zu geben.  
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Das Protokoll und die Note über die mündliche Prüfung 
sind dem Bereich Prüfungswesen und dem Prüfungsaus-
schuss unverzüglich, spätestens aber innerhalb von einer 
Woche nach dem Termin der Prüfung schriftlich zu über-
mitteln. 

(6) Bei mündlichen Prüfungen können Studierende, die 
sich zu einem späteren Prüfungstermin der gleichen Prü-
fung unterziehen wollen, auf Antrag als Zuhörerinnen oder 
Zuhörer zugelassen werden, es sei denn, die oder der zu 
prüfende Studierende widerspricht. Die Prüferin oder der 
Prüfer entscheidet nach Maßgabe der vorhandenen Plät-
ze über den Antrag. Die Zulassung als Zuhörerin oder 
Zuhörer erstreckt sich jedoch nicht auf die Beratung und 
Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse. 

Kandidatinnen und Kandidaten desselben Semesterprü-
fungstermins sind als Zuhörerinnen oder Zuhörer ausge-
schlossen. 
 
 

§ 20 
Klausurarbeiten 

(1) In einer Klausurarbeit soll die Kandidatin oder der 
Kandidat nachweisen, dass sie oder er in begrenzter Zeit 
und mit den zugelassenen Hilfsmitteln Probleme aus dem 
Prüfungsgebiet ihres oder seines Faches mit den vorge-
gebenen Methoden erkennen und Wege zu deren Lösung 
finden kann. In geeigneten Fällen ist das Antwort-Wahl-
Verfahren (Multiple-Choice-Klausur) zulässig. In diesem 
Fall werden die Klausuraufgaben von 2 Prüfungsberech-
tigten ausgearbeitet. Die Prüfungsberechtigten und die 
Bewertungsgrundsätze sind auf dem Klausurbogen aus-
zuweisen. Das Verhältnis der zu erzielenden Punkte in 
den einzelnen Fragen zur erreichbaren Gesamtpunktzahl 
muss dem jeweiligen Schwierigkeitsgrad der Aufgabe 
entsprechen. 

(2) Klausurarbeiten können als softwaregestützte Prü-
fung durchgeführt werden (E-Prüfungen). Abs. 1 Satz 2 
gilt entsprechend. Die Studierenden sind auf die Prü-
fungsform hinzuweisen. Ihnen ist Gelegenheit zu geben, 
sich mit den Prüfungsbedingungen und dem Prüfungssys-
tem vertraut zu machen.  

(3) Klausurarbeiten haben einen zeitlichen Umfang von 
45 Minuten bis 120 Minuten.  

(4) Klausurarbeiten, mit denen der Studiengang abge-
schlossen wird, und Wiederholungsprüfungen, bei deren 
endgültigem Nichtbestehen keine Ausgleichsmöglichkeit 
vorgesehen ist, sind von mindestens zwei Prüferinnen 
oder Prüfern im Sinne des § 15 zu bewerten.  

(5) Jede Klausurarbeit wird nach dem Bewertungs-
schema in § 28 bewertet. Die Note ergibt sich aus dem 
arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen gemäß § 28 
Absatz 2.  

Die Kriterien der Prüfungsbewertung sind offen zu legen.  

(6) Das Bewertungsverfahren ist in der Regel innerhalb 
von 6 Wochen abzuschließen. Hiervon kann nur aus 
zwingenden Gründen abgewichen werden; die Gründe 
sind aktenkundig zu machen. Die Bewertung einer Klau-
sur ist dem Bereich Prüfungswesen und dem Prüfungs-
ausschuss unmittelbar nach Abschluss des Bewertungs-
verfahrens schriftlich mitzuteilen. 

 

§ 21 
Weitere Prüfungsformen 

Die allgemeinen Bestimmungen für Hausarbeiten, 
Protokolle, Vorträge und Referate sowie sonstige 
Prüfungsleistungen trifft der Prüfungsausschuss. Für 
Hausarbeiten gelten die Bestimmungen des § 18 und des 
§ 20 Abs. 4-6 entsprechend. Ein Portfolio wird von den 
Studierenden Modul begleitend erstellt. Form, Umfang, 
Art der Einlagen, inkl. Reflexionen und Bewertungs- 
kriterien werden den Studierenden vorab mitgeteilt. Die 
näheren Bestimmungen für Protokolle, Vorträge oder 
Referate werden durch die Prüferin oder den Prüfer 
festgelegt; die Bewertung dieser Prüfungsformen obliegt 
nur der Prüferin oder dem Prüfer. 
 
 

§ 22 
Master-Arbeit 

(1) Die Master-Arbeit ist eine Prüfungsarbeit, die in der 
Regel die wissenschaftliche Ausbildung im Zwei-Fach-
Master-Studiengang abschließt. Die Master-Arbeit soll 
zeigen, dass die oder der Studierende innerhalb einer 
vorgegebenen Frist eine begrenzte Aufgabenstellung aus 
ihrem oder seinem Fachgebiet selbständig und unter 
Anwendung wissenschaftlicher Methoden lösen und dar-
stellen kann. Die oder der Studierende legt mit der An-
meldung zur Master-Arbeit fest, in welchem Studienfach 
sie oder er die Master-Arbeit anfertigt.  

(2) Zur Master-Arbeit im Studienfach „Kommunikations-
wissenschaft“ kann nur zugelassen werden, wer in beiden 
Studienfächern die Module abgeschlossen hat, die gemäß 
den Studienplänen in den ersten zwei Semestern abge-
schlossen werden sollen. Über Ausnahmen entscheidet 
der Prüfungsausschuss. 

(3) Die Studierende oder der Studierende meldet sich 
im Bereich Prüfungswesen zur Master-Arbeit an. Die 
Ausgabe des Themas der Master-Arbeit erfolgt über die 
Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Prüfungsaus-
schusses. Der Ausgabezeitpunkt ist aktenkundig zu ma-
chen.  

(4) Das Thema der Master-Arbeit wird von einer Hoch-
schullehrerin oder einem Hochschullehrer, einer Hoch-
schuldozentin oder einem Hochschuldozenten oder einer 
Privatdozentin oder einem Privatdozenten der Fakultät für 
Geisteswissenschaften gestellt und betreut, die oder der 
im Studienfach „Kommunikationswissenschaft“ Lehrver-
anstaltungen durchführt. Über Ausnahmen entscheidet 
der Prüfungsausschuss. 

Für das Thema der Master-Arbeit hat die Studierende 
oder der Studierende ein Vorschlagsrecht.  

Soll die Master-Arbeit an einer anderen Fakultät der Uni-
versität Duisburg-Essen oder an einer Einrichtung außer-
halb der Hochschule durchgeführt werden, bedarf es 
hierzu der Zustimmung des Prüfungsausschusses. Auf 
Antrag der oder des Studierenden sorgt die oder der Vor-
sitzende des Prüfungsausschusses dafür, dass die oder 
der Studierende rechtzeitig ein Thema für eine Master-
Arbeit erhält. 
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(5) Die Bearbeitungsfrist für die Master-Arbeit beträgt 23 
Wochen. Im Einzelfall kann der Prüfungsausschuss die 
Bearbeitungszeit auf begründeten schriftlichen Antrag der 
oder des Studierenden um bis zu acht Wochen verlän-
gern. Der Antrag muss spätestens eine Woche vor dem 
Abgabetermin für die Master-Arbeit bei der oder dem 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses eingegangen 
sein.  

(6) Das Thema, die Aufgabenstellung und der Umfang 
der Master-Arbeit müssen so beschaffen sein, dass die 
zur Bearbeitung vorgegebene Frist eingehalten werden 
kann. 

Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb des ersten 
Monats der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. 

(7) Die Master-Arbeit kann in begründeten Fällen in 
Form einer Gruppenarbeit zugelassen werden, wenn der 
als Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag der oder des 
einzelnen Studierenden aufgrund der Angabe von Ab-
schnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien, 
die eine eindeutige Abgrenzung der jeweils individuellen 
Leistung ermöglichen, deutlich unterscheidbar und be-
wertbar ist. 

(8) Die Master-Arbeit ist in deutscher oder in einer all-
gemein vom Prüfungsausschuss akzeptierten Fremdspra-
che oder einer im Einzelfall akzeptierten Fremdsprache 
abzufassen Sprache abzufassen und fristgemäß beim 
Prüfungsausschuss in dreifacher Ausfertigung in gedruck-
ter und gebundener Form im DIN A4-Format sowie in 
geeigneter elektronischer Form einzureichen.  

(9) Die Master-Arbeit soll in der Regel 60 Seiten umfas-
sen. Notwendige Detailergebnisse können gegebenenfalls 
zusätzlich in einem Anhang zusammengefasst werden. 

(10) Bei der Abgabe der Master-Arbeit hat die oder der 
Studierende schriftlich zu versichern, dass sie ihre oder er 
seine Arbeit bzw. bei einer Gruppenarbeit ihren oder sei-
nen entsprechend gekennzeichneten Anteil an der Arbeit 
selbständig verfasst und keine anderen als die angege-
benen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie Zitate kennt-
lich gemacht hat.  

(11) Der Abgabezeitpunkt ist beim Bereich Prüfungswe-
sen aktenkundig zu machen. Ist die Master-Arbeit nicht 
fristgemäß eingegangen, gilt sie als mit „nicht ausrei-
chend“ (5,0) bewertet. 

(12) Die Master-Arbeit ist in der Regel von zwei Prüferin-
nen oder Prüfern zu bewerten; die Bewertung ist schrift-
lich zu begründen. Die Erstbewertung soll in der Regel 
von der Betreuerin oder dem Betreuer der Master-Arbeit 
vorgenommen werden, die oder der das Thema der  
Master-Arbeit gestellt hat. Ausnahmen sind vom Prü-
fungsausschuss zu genehmigen. Die zweite Prüferin oder 
der zweite Prüfer wird vom Prüfungsausschuss bestellt. 
Handelt es sich um eine fachübergreifende Themenstel-
lung, müssen die Prüfer so bestimmt werden, dass die 
Beurteilung mit der erforderlichen Sachkunde erfolgen 
kann. Mindestens eine Prüferin oder ein Prüfer muss 
einer Fakultät der Universität Duisburg-Essen angehören, 
die am Zwei-Fach-Master-Studiengang im Studienfach 
„Kommunikationswissenschaft“ maßgeblich beteiligt ist.  

(13) Die einzelne Bewertung ist nach dem Bewertungs-
schema in § 28 vorzunehmen. Die Note der Master-Arbeit 
wird aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertun-
gen gebildet, sofern die Differenz nicht mehr als 2,0 be-
trägt. Bei einer Differenz von mehr als 2,0 oder falls nur 
eine Bewertung besser als mangelhaft (5,0) ist, wird vom 
Prüfungsausschuss eine dritte Prüferin oder ein dritter 
Prüfer zur Bewertung der Master-Arbeit bestimmt. In die-
sen Fällen wird die Note aus dem arithmetischen Mittel 
der beiden besseren Noten gebildet. Die Master-Arbeit 
kann jedoch nur dann als „ausreichend“ (4,0) oder besser 
bewertet werden, wenn mindestens zwei Noten „ausrei-
chend“ (4,0) oder besser sind. 

(14) Das Bewertungsverfahren durch die Prüferinnen 
oder Prüfer darf in der Regel 6 Wochen nicht überschrei-
ten. Hiervon kann nur aus zwingenden Gründen abgewi-
chen werden; die Gründe sind aktenkundig zu machen. 
Die Bewertung der Master-Arbeit ist dem Bereich Prü-
fungswesen unmittelbar nach Abschluss des Bewertungs-
verfahrens schriftlich mitzuteilen. 
 
 

§ 23 
Wiederholung von Prüfungen 

(1) Bestandene studienbegleitende Prüfungen und eine 
bestandene Master-Arbeit dürfen nicht wiederholt werden. 
Bei endgültig nicht bestandenen Prüfungen erhält die oder 
der Studierende vom Prüfungsausschuss einen Bescheid 
mit Rechtsbehelfsbelehrung.  

(2) Nicht bestandene oder als nicht bestanden geltende 
studienbegleitende Prüfungen können zweimal wiederholt 
werden. 

(3) Für die Wiederholung sollte der jeweils nächstmögli-
che Prüfungstermin wahrgenommen werden. Der Prü-
fungsausschuss hat zu gewährleisten, dass jede studien-
begleitende Prüfung innerhalb von zwei aufeinander fol-
genden Semestern mindestens zweimal angeboten wird. 
Zwischen der ersten Prüfung und der Wiederholungsprü-
fung müssen mindestens vier Wochen liegen. Die Prü-
fungsergebnisse der vorhergehenden Prüfung müssen 
mindestens 14 Tage vor Anmeldebeginn zur Wiederho-
lungsprüfung im Bereich Prüfungswesen vorliegen. 

Eine letztmalige zweite Wiederholungsprüfung ist von 
zwei Prüferinnen oder Prüfern zu bewerten; die Bewer-
tung ist schriftlich zu begründen. 

(4) Eine nicht bestandene Master-Arbeit kann einmal 
wiederholt werden. Eine Rückgabe des Themas der zwei-
ten Master-Arbeit innerhalb der in § 22 Abs. 6 Satz 2 
genannten Frist ist jedoch nur zulässig, wenn die oder der 
Studierende bei der Anfertigung ihrer oder seiner ersten 
Master-Arbeit von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch 
gemacht hat. 
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§ 24 
Freiversuch  

(1) Hat die oder der Studierende eine Modulprüfung im 
Master-Studienfach „Kommunikationswissenschaft“ spä-
testens zu dem in der Prüfungsordnung vorgesehenen 
Prüfungstermin erstmals abgelegt, gilt die Prüfung im 
Falle des Nichtbestehens als nicht unternommen (Frei-
versuch). Für die Frist gilt § 7 Abs. 1 der Studienbeitrags-
satzung der Universität Duisburg-Essen in der jeweils 
gültigen Fassung entsprechend. Satz 1 findet keine An-
wendung auf eine Prüfung, die wegen eines Täuschungs-
versuchs oder Ordnungsverstoßes als nicht bestanden 
gilt. 

(2) Eine im Rahmen des Freiversuchs nach Abs. 1 
bestandene Modulprüfung kann auf Antrag der oder des 
Studierenden einmal zur Notenverbesserung wiederholt 
werden. Dabei zählt für die Gesamtnote das jeweils bes-
sere Ergebnis. Die Wiederholungsprüfung zur Notenver-
besserung muss zum jeweils nächstmöglichen Prüfungs-
termin wahrgenommen werden. Der Antrag gemäß Satz 1 
ist entsprechend der Frist gemäß § 18 Abs. 4 schriftlich 
an den Bereich Prüfungswesen zu richten. Die Master-
Arbeit kann zur Notenverbesserung nicht wiederholt wer-
den. 
 
 

§ 25  
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung,  

Ordnungsverstoß 

(1) Eine Prüfungsleistung wird mit „nicht ausreichend“ 
(5,0) bewertet, wenn die oder der Studierende  

 einen bindenden Prüfungstermin ohne triftigen Grund 
versäumt, oder wenn sie oder er  

 nach Beginn einer Prüfung, die sie oder er angetreten 
hat, ohne triftigen Grund zurücktritt.  

Dasselbe gilt, wenn eine schriftliche Prüfung nicht inner-
halb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird. 

(2) Für den Nachweis der krankheitsbedingten Prü-
fungsunfähigkeit reicht eine ärztliche Bescheinigung über 
das Bestehen der Prüfungsunfähigkeit hin, es sei denn, 
es bestehen zureichende tatsächliche Anhaltspunkte, die 
eine Prüfungsfähigkeit als wahrscheinlich annehmen oder 
einen anderen Nachweis als sachgerecht erscheinen 
lassen. Bestehen derartige Anhaltspunkte, ist die Hoch-
schule berechtigt, auf ihre Kosten eine ärztliche Beschei-
nigung einer Vertrauensärztin oder eines Vertrauensarz-
tes der Hochschule zu verlangen; die oder der Studieren-
de muss zwischen mehreren Vertrauensärzten wählen 
können. Eine Einholung amtlicher Bescheinigungen, 
Zeugnisse oder Gutachten der unteren Gesundheitsbe-
hörden nach § 19 des Gesetzes über den öffentlichen 
Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen vom 
25. November 1997 (GV. NRW. S. 430), das zuletzt durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 30. April 2013 (GV. NRW. 
S. 202) geändert worden ist, findet nicht statt.  

(3) Wird von der oder dem Studierenden ein Kind über-
wiegend allein versorgt, so gilt eine durch ärztliches Attest 
belegte Erkrankung des Kindes entsprechend. Das Glei-
che gilt für die Erkrankung eines pflegebedürftigen Ange-
hörigen.  

(4) Versucht die oder der Studierende, das Ergebnis 
seiner Leistung durch Täuschung, worunter auch Plagiate 
fallen, oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu 
beeinflussen, gilt die betreffende Leistung als mit „nicht 
ausreichend“ (5,0) bewertet. Die Feststellung wird von der 
jeweiligen Prüferin oder dem jeweiligen Prüfer oder der 
oder dem Aufsichtführenden getroffen und aktenkundig 
gemacht. Zur Feststellung der Täuschung kann sich die 
Prüferin oder der Prüfer bzw. der Prüfungsausschuss des 
Einsatzes einer entsprechenden Software oder sonstiger 
elektronischer Hilfsmittel bedienen. 

Eine Studierende oder ein Studierender, der den ord-
nungsgemäßen Ablauf einer Prüfung stört, kann von der 
jeweiligen Prüferin oder dem jeweiligen Prüfer oder der 
oder dem Aufsichtführenden nach Abmahnung von der 
weiteren Teilnahme an der Prüfung ausgeschlossen wer-
den. In diesem Fall gilt die betreffende Leistung als mit 
„nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. In schwerwiegenden 
Fällen kann der Prüfungsausschuss die Studierende oder 
den Studierenden von der Erbringung weiterer Prüfungs-
leistungen ausschließen.  

(5) Die oder der betroffene Studierende kann innerhalb 
von 14 Tagen nach Bekanntgabe der Bewertung einer 
Prüfungsleistung verlangen, dass Entscheidungen vom 
Prüfungsausschuss überprüft werden. Belastende Ent-
scheidungen des Prüfungsausschusses sind von diesem 
der oder dem Studierenden schriftlich mit Begründung 
und Rechtsbehelfsbelehrung mitzuteilen. 

(6) Der Prüfungsausschuss kann von der oder dem 
Studierenden eine Versicherung an Eides Statt verlangen, 
dass die Prüfungsleistung von ihr oder ihm selbstständig 
und ohne unzulässige fremde Hilfe erbracht worden ist. 
Wer vorsätzlich einen Täuschungsversuch gemäß Ab-
satz 4 unternimmt, handelt ordnungswidrig. Die Ord-
nungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von bis zu 
50.000 Euro geahndet werden. 

(7) Zuständige Verwaltungsbehörde für die Verfolgung 
und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten ist die Kanzlerin 
oder der Kanzler. 

Im Falle eines mehrfachen oder sonstigen schwerwiegen-
den Täuschungsversuches kann die Studierende oder der 
Studierende zudem exmatrikuliert werden. 
 
 

§ 26 
Studierende in besonderen Situationen 

(1) Die besonderen Belange behinderter und chronisch 
kranker Studierender zur Wahrung ihrer Chancengleich-
heit sind über § 18 Absatz 6 hinaus gleichermaßen für die 
Erbringung von Studienleistungen zu berücksichtigen. Der 
Prüfungsausschuss legt auf Antrag der oder des Studie-
renden von dieser Prüfungsordnung abweichende Rege-
lungen unter Berücksichtigung des Einzelfalls fest. 

(2) Für Studierende, für die die Schutzbestimmungen 
entsprechend den §§ 3, 4, 6 und 8 des Mutterschutzge-
setzes gelten oder für die die Fristen des Bundeseltern-
geld- und Elternzeitgesetzes (BEEG) über die Elternzeit 
greifen, legt der Prüfungsausschuss die in dieser Prü-
fungsordnung geregelten Prüfungsbedingungen auf An-
trag der oder des Studierenden unter Berücksichtigung 
des Einzelfalls fest.  
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(3) Für Studierende, die durch ärztliches Attest nach-
weisen, dass sie den Ehemann oder die eingetragene 
Lebenspartnerin oder die Ehefrau oder den eingetragenen 
Lebenspartner oder pflegebedürftige Verwandte in gera-
der Linie oder Verschwägerte ersten Grades pflegen, legt 
der Prüfungsausschuss die in dieser Prüfungsordnung 
geregelten Fristen und Termine auf Antrag der oder des 
Studierenden unter Berücksichtigung von Ausfallzeiten 
durch diese Pflege und unter Berücksichtigung des Ein-
zelfalls fest.  

(4) Studierende, die ein Kind überwiegend allein versor-
gen oder eine Verpflichtung nach Abs. 3 nachweisen, 
können auf Antrag vom Erfordernis des regelmäßigen 
Besuches von Lehr-/Lerneinheiten zur Erlangung eines 
nach dieser Ordnung erforderlichen Teilnahmenachwei-
ses befreit werden. Voraussetzung für die Befreiung ist 
die Erbringung einer dem Workload der Fehlzeiten ent-
sprechende, angemessene, zusätzliche Studienleistung 
im Selbststudium. Diese wird von der Veranstaltungsleite-
rin oder dem Veranstaltungsleiter im Einvernehmen mit 
der oder dem Studierenden festgesetzt. Erfolgt keine 
Einigung, entscheidet der Prüfungsausschuss. 
 
 

§ 27 
Bestehen und Nichtbestehen der Master-Prüfung 

(1) Die gesamte Prüfungsleistung für den Master-
Studiengang ist bestanden, wenn alle Prüfungen gemäß 
der §§ 19 - 21 sowie die Master-Arbeit gemäß § 22 erfolg-
reich absolviert und die für den Studiengang vorgeschrie-
benen Credits erworben worden sind. 

(2) Die Master-Prüfung ist endgültig nicht bestanden, 
wenn: 

a. eine geforderte Prüfungsleistung gemäß Absatz 1 
nicht erfolgreich absolviert wurde und 

b. eine Wiederholung dieser Prüfungsleistung gemäß 
§ 23 nicht mehr möglich ist. 

(3) Ist die Master-Prüfung endgültig nicht bestanden, 
wird vom Prüfungsausschuss auf Antrag der oder des 
Studierenden und gegen Vorlage der entsprechenden 
Nachweise sowie der Exmatrikulationsbescheinigung eine 
Bescheinigung ausgestellt, die die erfolgreich absolvierten 
Prüfungen, deren Noten und die erworbenen Credits 
ausweist und deutlich macht, dass die Master-Prüfung 
nicht bestanden worden ist. 
 
 

§ 28 
Bildung der Prüfungsnoten 

(1) Für die Bewertung der einzelnen Prüfungsleistungen 
sind von den Prüferinnen und Prüfern folgende Noten 
(Grade Points) zu verwenden. Zwischenwerte sollen eine 
differenzierte Bewertung der Prüfungsleistungen ermögli-
chen. 

1,0 oder 1,3 = sehr gut  
(eine hervorragende Leistung) 

1,7 oder 2,0 oder 2,3 = gut 
(eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen 
Anforderungen liegt)  

2,7 oder 3,0 oder 3,3 = befriedigend 
(eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen 
entspricht)  

3,7 oder 4,0 = ausreichend 
(eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den  
Anforderungen genügt)  

5,0 = nicht ausreichend 
(eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den  
Anforderungen nicht mehr genügt) 

(2) Wird eine Prüfung von mehreren Prüferinnen und/ 
oder Prüfern bewertet, ist die Note das arithmetische 
Mittel der Einzelnoten. Bei der Bildung der Note wird nur 
die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt; 
alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 
Die Note lautet: 

bei einem Durchschnitt bis einschließlich 1,5   
= sehr gut 

bei einem Durchschnitt von 1,6 bis einschließlich 2,5  
= gut 

bei einem Durchschnitt von 2,6 bis einschließlich 3,5   
= befriedigend 

bei einem Durchschnitt von 3,6 bis einschließlich 4,0  
= ausreichend 

bei einem Durchschnitt ab 4,1  
= nicht ausreichend. 

(3) Eine Prüfung ist bestanden, wenn sie mit „ausrei-
chend“ (4,0) oder besser bewertet wurde. Eine Prüfung ist 
endgültig nicht bestanden, wenn sie mit „nicht ausrei-
chend“ (5,0) bewertet wurde und alle Wiederholungsmög-
lichkeiten gemäß § 23 ausgeschöpft sind. 

(4) Eine Prüfung nach dem Antwort-Wahl-Verfahren ist 
bestanden, wenn der Prüfling die absolute Bestehens-
grenze (mindestens 50 Prozent der maximal möglichen 
Punktzahl) oder die relative Bestehensgrenze erreicht hat. 
Die relative Bestehensgrenze ergibt sich aus der durch-
schnittlichen Punktzahl derjenigen Prüflinge, die erstmals 
an der Prüfung teilgenommen haben, abzüglich 10 Pro-
zent. Die relative Bestehensgrenze ist nur dann zu be-
rücksichtigen, wenn sie unterhalb der absoluten Beste-
hensgrenze liegt und wenn eine statistisch relevante An-
zahl von Prüflingen zu ihrer Ermittlung vorhanden ist. Eine 
nicht ganzzahlige Bestehensgrenze wird zu Gunsten der 
Studierenden gerundet. Im Übrigen ist eine Prüfung be-
standen, wenn die Note mindestens „ausreichend" (4,0) 
ist. 
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(5) Bei einer Prüfung nach dem Antwort-Wahl-Verfahren, 
bei der die Mindestpunktzahl (relative Bestehensgrenze, 
soweit diese einen geringeren Wert hat, oder absolute 
Bestehensgrenze) erworben worden ist, lautet die Note 

1,0, wenn zusätzlich mindestens 90 Prozent 

1,3, wenn zusätzlich mindestens 80, 
aber weniger als 90 Prozent 

1,7, wenn zusätzlich mindestens 70, 
aber weniger als 80 Prozent 

2,0, wenn zusätzlich mindestens 60, 
aber weniger als 70 Prozent 

2,3, wenn zusätzlich mindestens 50, 
aber weniger als 60 Prozent 

2,7, wenn zusätzlich mindestens 40, 
aber weniger als 50 Prozent 

3,0, wenn zusätzlich mindestens 30, 
aber weniger als 40 Prozent 

3,3, wenn zusätzlich mindestens 20, 
aber weniger als 30 Prozent 

3,7, wenn zusätzlich mindestens 10, 
aber weniger als 20 Prozent 

4,0, wenn zusätzlich keine oder weniger als 10 Prozent 

der über die Mindestpunktzahl hinausgehenden mögli-
chen Punkte erreicht worden ist. Eine nicht ganzzahlige 
Notengrenze wird zu Gunsten der Studierenden gerundet. 

Wurde die Mindestpunktzahl nicht erreicht, lautet die Note 
5,0 

Wird die Prüfung nur zu einem Teil nach dem Antwort-
Wahl-Verfahren durchgeführt, sind für die einzelnen Teile 
entsprechende Noten zu vergeben. Für den Teil nach 
dem Antwort-Wahl-Verfahren gelten die vorhergehenden 
Ausführungen entsprechend. 
 
 

§ 29 
Modulnoten 

(1) Ein Modul ist bestanden, wenn alle diesem Modul 
zugeordneten Leistungen erbracht und die Modulprüfung 
mindestens mit der Note „ausreichend“ (4,0) bewertet 
wurde.  

(2) Besteht eine Modulprüfung aus einer einzigen Prü-
fungsleistung, so ist die erzielte Note gleichzeitig die er-
zielte Note der Modulprüfung. Besteht eine Modulprüfung 
aus mehreren Teilprüfungen, so muss jede Teilprüfung 
bestanden sein.  

(3) Die Note der Modulprüfung ist das gewichtete Mittel 
der Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen (Grade 
Points). Das gewichtete Mittel errechnet sich aus der 
Summe der mit den Einzelnoten multiplizierten Credits, 
dividiert durch die Gesamtzahl der benoteten Credits des 
Moduls. 

(4) Die Note für das jeweilige Studienfach errechnet sich 
aus dem mit Credits gewichteten Mittel der fachbezoge-
nen Modulnoten.  

 

§ 30 
Bildung der Gesamtnote 

(1) Die Gesamtnote errechnet sich aus dem mit Credits 
gewichteten arithmetischen Mittel aus  

 den fachspezifischen Modulnoten und 

 der Note für die Master-Arbeit. 

Unbenotete Leistungen (z B. Praktika, ohne Note aner-
kannte Leistungen) werden bei der Berechnung der Ge-
samtnote nicht berücksichtigt. 

(2) Dabei wird jeweils nur die erste Dezimalstelle hinter 
dem Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden 
ohne Rundung gestrichen. Im Übrigen gilt § 28 entspre-
chend.  

(3) Der Gesamtnote werden zusätzlich zur Benotung 
ECTS-Grade zugeordnet, wenn über 3 Studienjahre min-
destens eine Absolventenzahl von 50 erreicht ist. 

Die Studierenden erhalten folgende ECTS-Grade: 

A „Bestanden“ – die besten 10% 

B „Bestanden“ – die nächsten 25% 

C „Bestanden“ – die nächsten 30% 

D „Bestanden“ – die nächsten 25% 

E „Bestanden“ – die nächsten 10 % 

FX „Nicht bestanden“ – es sind Verbesserungen  
erforderlich, bevor die Leistungen anerkannt werden 
können 

F „Nicht bestanden“ – es sind erhebliche Ver- 
besserungen erforderlich 

(4) Wurde die Master-Arbeit mit 1,0 bewertet und ist der 
Durchschnitt aller anderen Noten 1,3 oder besser, wird im 
Zeugnis gemäß § 29 Absatz 1 das Gesamtprädikat „mit 
Auszeichnung bestanden" vergeben. 
 
 

§ 31 
Zusatzprüfungen 

(1) Die oder der Studierende kann sich über den Pflicht- 
und den Wahlpflichtbereich hinaus in weiteren Fächern 
einer Prüfung unterziehen (Zusatzprüfungen). 

(2) Das Ergebnis einer solchen Zusatzprüfung wird bei 
der Feststellung von Modulnoten und der Gesamtnote 
nicht mit berücksichtigt. 
 
 

§ 32 
Zeugnis und Diploma Supplement 

(1) Hat die oder der Studierende die Master-Prüfung 
bestanden, erhält sie oder er ein Zeugnis in deutscher 
und englischer Sprache. Das Zeugnis enthält folgende 
Angaben: 

 Name der Universität und Bezeichnung der Fakul-
tät/en, 

 Name, Vorname, Geburtsdatum und Geburtsort der 
oder des Studierenden, 
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 Bezeichnung des Studiengangs, 

 die Bezeichnungen und Noten der absolvierten Mo- 
dule mit den erworbenen Credits, 

 das Thema und die Note der Master-Arbeit mit den 
erworbenen Credits, 

 Gesamtnote mit den insgesamt erworbenen Credits 
und dem zugeordneten ECTS-Grad, 

 auf Antrag der oder des Studierenden die bis zum 
Abschluss des Master-Studiums benötigte Fachstudi-
endauer, 

 auf Antrag der oder des Studierenden die Ergebnisse 
der gegebenenfalls absolvierten Zusatzprüfungen ge-
mäß § 31, 

 das Datum des Tages, an dem die letzte Prüfung er-
bracht wurde, 

 die Unterschriften der oder des Vorsitzenden des 
zuständigen Prüfungsausschusses sowie der Dekanin 
oder des Dekans der Fakultät  

 und das Siegel der Universität. 

Als Anlage zum Zeugnis kann das Transcript of Records 
erstellt werden. Das Transcript of Records enthält sämtli-
che Prüfungen einschließlich der Prüfungsnoten. 

(2) Mit dem Abschlusszeugnis wird der Absolventin oder 
dem Absolventen durch die Universität ein Diploma Supp-
lement in deutscher und englischer Sprache ausgehän-
digt. Das Diploma Supplement enthält  

 persönliche Angaben wie im Zeugnis (siehe Abs. 1) 

 allgemeine Hinweise zur Art des Abschlusses, 

 Angaben zu der den Abschluss verleihenden Universi-
tät, 

 Angaben zum Studiengang einschließlich detaillierter 
Informationen zu den erbrachten Leistungen und zum 
Bewertungssystem sowie zu den mit den jeweiligen 
Prüfungen erworbenen Credits. Das Diploma Supple-
ment trägt das gleiche Datum wie das Zeugnis. 

 
 

§ 33 
Master-Urkunde 

(1) Nach bestandener Master-Prüfung werden der Ab-
solventin oder dem Absolventen gleichzeitig mit dem 
Zeugnis eine Master-Urkunde und das Diploma Supple-
ment ausgehändigt. Die Urkunde weist den verliehenen 
Master-Grad nach § 3 aus und trägt ebenso wie das  
Diploma Supplement das Datum des Zeugnisses. 

(2) Die Urkunde wird von der oder dem Vorsitzenden 
des Prüfungsausschusses und der Dekanin oder dem 
Dekan der Fakultät, die den Grad verleiht, unterzeichnet 
und mit dem Siegel der Universität Duisburg-Essen ver-
sehen. 

(3) Gleichzeitig mit dem Zeugnis und dem Diploma 
Supplement erhält die Absolventin oder der Absolvent 
eine entsprechende Urkunde in englischer Sprache. 
 
 
 

III. Schlussbestimmungen 

 
 

§ 34  
Ungültigkeit der Master-Prüfung,  
Aberkennung des Master-Grades 

(1) Hat die oder der Studierende bei einer Prüfung ge-
täuscht und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung 
des Zeugnisses bekannt, kann der Prüfungsausschuss 
nachträglich die Noten für diejenigen Prüfungsleistungen, 
bei deren Erbringung getäuscht wurde, entsprechend 
berichtigen und die Prüfung ganz oder teilweise für nicht 
bestanden erklären. 

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu 
einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass die oder der Studie-
rende täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach 
der Aushändigung des Zeugnisses bekannt, wird dieser 
Mangel durch Bestehen der Prüfung geheilt. Wurde die 
Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, entscheidet der 
Prüfungsausschuss unter Beachtung des Verwaltungsver-
fahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen über 
die Rechtsfolgen. 

(3) Vor einer Entscheidung ist der oder dem Betroffenen 
Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 

(4) Sämtliche unrichtigen Prüfungszeugnisse sind ein-
zuziehen und gegebenenfalls durch neue Zeugnisse zu 
ersetzen. Eine Entscheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 
Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren nach Ausstel-
lung des Prüfungszeugnisses ausgeschlossen. 

(5) Ist die Prüfung insgesamt für nicht bestanden erklärt 
worden, ist der verliehene Grad abzuerkennen und die 
ausgehändigte Urkunde einzuziehen. 
 
 

§ 35 
Einsicht in die Prüfungsarbeiten 

Den Studierenden wird auf Antrag nach einzelnen Prü-
fungen Einsicht in ihre schriftlichen Prüfungsarbeiten 
gewährt. Der Antrag muss binnen eines Monats nach 
Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses gestellt werden. 
Näheres regelt der Prüfungsausschuss.  
 
 

§ 36 
Führung der Prüfungsakten,  

Aufbewahrungsfristen 

(1) Die Prüfungsakten werden elektronisch geführt.  

a) Nachfolgende Daten werden elektronisch gespeichert: 

 Name, Vorname, Matrikelnummer, Geburtsdatum, 
Geburtsort 

 Studiengang 

 Studienbeginn 

 Prüfungsleistungen 

 Anmeldedaten, Abmeldedaten 

 Datum des Studienabschlusses 

 Datum der Aushändigung des Zeugnisses. 
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b) Nachfolgende Dokumente werden in Papierform ge- 

führt und archiviert: 

 Master-Arbeit 

 Zeugnis 

 Urkunde 

 Prüfungsarbeiten 

 Prüfungsprotokolle 

 Atteste, Widersprüche und Zulassungsanträge. 

(2) Die Aufbewahrungsfristen betragen: 

 für die Master-Arbeit, die Prüfungsarbeiten und 
Prüfungsprotokolle: 5 Jahre 

 für das Zeugnis und die Urkunde: 50 Jahre. 

(3) Die Archivierung der nach Abs. 2 aufbewahrten 
Akten erfolgt durch den Bereich Prüfungswesen. 
 
 

§ 37 
Geltungsbereich 

Diese Prüfungsordnung findet auf alle Studierenden An-
wendung, die erstmalig im Wintersemester 2014/2015  
im Studienfach „Kommunikationswissenschaft“ des Zwei-
Fach-Master-Studiengangs an der Universität Duisburg-
Essen eingeschrieben sind. 
 
 

§ 38 
In-Kraft-Treten und Veröffentlichung 

Diese Prüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffent-
lichung im Verkündungsblatt der Universität Duisburg-
Essen – Amtliche Mitteilungen in Kraft. 
 

Ausgefertigt aufgrund des Eilentscheids des Dekans der 
Fakultät für Geisteswissenschaften vom 04.05.2015. 

 
Duisburg und Essen, den 12. Mai 2015 

Für den Rektor 

der Universität Duisburg-Essen 

Der Kanzler 

In Vertretung 

Eva Lindenberg-Wendler 
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Anlage 1   Modulinhalte und Qualifikationsziele 

Kommunikationswissenschaftliche Theorie- und Modellbildung 

Qualifikationsziele 

Die Studierenden verfügen über vertiefende Kenntnisse in der kommunikationswissenschaftlichen Theorie- 
und Modellbildung. Sie haben ein begründetes Verständnis der verschiedenen Theorien/Modelle und kön-
nen ihre Bezüge untereinander aufzeigen, diskutieren und sie in die Problemgeschichte des Fachs einord-
nen. Sie kennen die für das Fach wichtigen nachbarwissenschaftliche Positionen und können diese im 
Rahmen kommunikationswissenschaftlicher Fragestellungen reflektiert einbinden. Des Weiteren haben sie 
einen Einblick in die unterschiedlichen Schwerpunkte des Studiengangs erhalten, der ihre Wahl in methodo-
logischer und theoretischer Hinsicht anleiten kann. 

Lehrinhalte 

Theorie und Geschichte der Kommunikationsforschung; zeitgenössische Kommunikationstheorien und ihre 
sozial- und intersubjektivitätstheoretischen Grundpositionen; Zeichen-, symbol- und medientheoretische 
Grundlagen der Kommunikationsforschung. 

 

Vertiefung Methodologie und Methoden 

Qualifikationsziele 

Die Studierenden besitzen erweiterte Kenntnisse und Fertigkeiten in den für die Kommunikationswissen-
schaft wichtigen quantitativen und qualitativen Methoden der Sozialforschung. Sie haben ein ausgewiese-
nes Verständnis von deren theoretischen Konzepten, Methodologien und können ihre Geltungsbereiche 
begründet voneinander differenzieren. Sie können empirische Studien mit Hilfe der verschiedenen Metho-
den selbstständig konzipieren, durchführen, triangulieren und auswerten und deren Reichweite kritisch be-
werten. 

Lehrinhalte 

Vertiefung wissenschaftstheoretischer Grundlagen, Vertiefung von für die Kommunikationswissenschaft 
wichtigen Methoden und Analysestrategien, selbstständige studentische Anwendung von Erhebungs- und 
Auswertungsverfahren, Rechtfertigung und Durchführung kleinerer Methodendesigns und empirischer For-
schungen. 

 

Wissen und Gesellschaft 

Qualifikationsziele 

Die Studierenden besitzen vertiefende Kenntnisse über die grundlegenden Konstitutionszusammenhänge 
von Wissen, Können, Kennen und der kommunikativen Konstruktion sozialer Wirklichkeit. Sie sind in der 
Lage, konkrete empirische Beispiele kommunikativer Koordination des Handelns unterschiedlicher Praxis-
felder als durch implizites und explizites Wissen gestützte Prozesse zu analysieren und dabei die Gel-
tungsmodi und Wissensformen mit der Spezifik kommunikativer Praxen in Verbindung zu bringen. Die Stu-
dierenden kennen den zeitgenössischen wissenstheoretischen und wissenssoziologischen Diskurs und 
können die entsprechenden Positionen hinsichtlich ihrer epistemologischen Vorentscheidungen, ihrer expli-
kativen Reichweite und ihre empirischen Relevanz selbstständig einordnen und beurteilen. Sie erwerben 
die Fertigkeiten, sowohl praktische als auch theoretische Problemstellungen unter Anwendung der erwor-
benen theoretischen Grundlagen zu bearbeiten und eine kommunikationswissenschaftlich begründete Lö-
sung für Theorie und/oder Praxis zu erarbeiten und diese entsprechend zu dokumentieren/präsentieren. 

Lehrinhalte 

Klassische und zeitgenössische Wissenssoziologie und ihre Relevanz für die kommunikationswissenschaft-
liche Forschung; Theorien impliziten Wissens; kognitionstheoretische Ansätze zur Analyse symbolischer 
Handlungskoordination; Wissensmanagement. 
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Multimodalität und Kommunikationstechnologien 

 

Qualifikationsziele 

Die Studierenden verfügen über vertiefte Kenntnisse zur multimodal-situierten Organisation von Kommuni-
kation (Sprache, Blick, Körper) und ihre Veränderlichkeit unter den Bedingungen verschiedener medialer 
Verfasstheiten (Face-to-Face, Remote, massenmedial, Mensch-Maschine-Interaktion). Sie sind in der Lage, 
anhand von authentischen Interaktionsdaten selbständig Problemquellen zu identifizieren und praxisbezo-
gene Lösungsvorschläge zu erarbeiten. Für spezifische Fragestellungen können sie (semi-) experimentelle 
Studiendesigns entwickeln, durchführen und mit Hilfe gegenstandsadäquater qualitativer und quantitativer 
Methoden auswerten und als Ergebnisse im interdisziplinären Diskurs verorten. Sie kennen zentrale Theo-
rien und Beschreibungsdimensionen zur multimodalen/medialen Verfasstheit von Kommunikation und kön-
nen sie mit empirischen Phänomenen und Fragestellungen verbinden, ihre Reichweite diskutieren und tra-
dierte Konzepte innerhalb des aktuellen Forschungsdiskurses kritisch reflektieren. 

 

Lehrinhalte 

Theorien, Konzepte und Ansätze zu Multimodalität, Gesprächsorganisation, Medien-/Techniksoziologie, 
Mensch-Maschine-Interaktion. Verbindung von Empirie, Konzeptualisierung und theoretischer Reflexion in 
Fragestellung, Gegenstandskonstitution und Ergebnisformulierung. Methodische Implikationen von Feldfor-
schung und Laborstudien. Entwicklung, Durchführung und Auswertung von (semi-) experimentellen Stu-
diendesigns mit ihren praxisrelevanten und interdisziplinären Anschlussmöglichkeiten. Einüben von prakti-
schen Analysefähigkeiten in projektorientierter Gruppenarbeit.   

 

Kulturelle und soziale Diversität 

 

Qualifikationsziele 

Die Studierenden sind in der Lage, die kulturelle Spezifik der Sinnbewirtschaftung von Handeln und Erleben 
zu identifizieren und mit den Problemen kommunikativen Handelns zu reflektieren. Sie kennen die theoreti-
schen Grundlagen der Analyse interkultureller Kommunikationsprozesse und können deren Angemessen-
heit und Leistungsfähigkeit begründen. Die Studierenden können beurteilen, in welcher Form sich kultur-
und milieuspezifische Prägungen einerseits und mit spezifischen Lebenslagen verbundene Einschränkun-
gen andererseits auf die Handlungskoordination auswirken. Sie kennen die klassischen Positionen zeit- 
genössischer Anerkennungsdiskurse und die aktuellen Kommunikationskonflikte im Kontext kulturell und 
sozial differenzierter Gesellschaften. Die im Modul vermittelten analytischen, theoretischen und methodi-
schen Kenntnisse und Fähigkeiten versetzen die Studierenden in die Lage, Problemstellungen aus Theorie 
und Empirie kommunikationswissenschaftlich und zielgerichtet zu bearbeiten. Sie können vorgegebene 
wissenschaftliche Aufgabenstellung mit Rückgriff auf die Lehrinhalte des Moduls selbstständig und/oder im 
Team lösen, dokumentieren bzw. präsentieren. 

 

Lehrinhalte 

Theoretische Grundlagen interkultureller Kommunikationsforschung; Soziologie des Fremden; Ethnographie 
der Kommunikation; kulturspezifische Kommunikationsstile; kulturspezifische vorreflexive Kommunikations-
konzepte; Theorien des Multikulturalismus, der Globalisierung und der Weltgesellschaft; theoretische 
Grundlagen interkultureller Trainings. 

 



Amtliche Mitteilungen Nr. 67 Seite 297 

 
 

Forschungsmodul  

 

Qualifikationsziele 

Die Studierenden verfügen über vertiefte und erweiterte Kenntnisse der einschlägigen Problemlagen, Me-
thoden, Handlungskonzepte und Arbeitsfelder des gewählten thematischen Schwerpunkts. Sie sind in der 
Lage, komplexe Zusammenhänge herzustellen, und können Querverbindungen zu Nachbardisziplinen und 
Praxisfeldern identifizieren sowie diese an ihre Fragestellungen anbinden.  

Neue und selbstgewählte Problemstellungen aus Theorie und Praxis können die Studierenden selbststän-
dig erschließen (einschließlich Recherche von Informationen und Material) und diese in komplexe theoreti-
sche und praktische Zusammenhänge stellen (intellektuelle Flexibilität). Den Prozess ihrer Forschung, ihre 
Ergebnisse und ggf. ihre praktischen Handlungsanweisungen können sie angemessen präsentieren und 
verteidigen. 

 

Lehrinhalte 

Die im thematischen Pflichtmodul erworbenen kommunikationswissenschaftlichen Kompetenzen werden in 
theoretischer und praktischer Weise professionalisiert und in anwendungspraktische und berufsfeldrelevan-
te Zusammenhänge gestellt. 
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Anlage 2 a) 

Studienplan für das Studienfach „Kommunikationswissenschaft“ im Zwei-Fach Master-Studiengang im Vollzeitstudium 
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 Grup-
pen- 

größe 

Semester-
wochen-
stunden 
(SWS) 

Kategorie  

Zulas-
sungs-
voraus- 
setzun-

gen 

Prüfung  

Anzahl 
der 

Prüfun-
gen je 
Modul  

Kommunika- 
tionswissen-
schaftliche 
Theorie- und 
Modellbildung 

9 

1. Vorlesung/Seminar 6 X  Vorlesung  2 Vertiefung 

Keine Klausur 1 

1. Seminar 3 X  Seminar  2 Vertiefung 

Vertiefung 
Methodologie 
und Methoden 

9 
1. Vorlesung/Seminar 6 X  Vorlesung  2 Vertiefung 

Keine 
Essay/ sem. 

begleitende Pro-
jektarbeiten/ 

1 
2. Seminar 3 X  Seminar  2 Vertiefung 

Wissen und 
Gesellschaft*

 9* 

2. Seminar 3 X  Seminar  2 Aufbau 

Keine 

Referat/ 
Kolloquium/ 

kleine Projektar-
beit 

1* 
2. Seminar 6 X  Seminar  2 Aufbau 

Multimodalität 
und Kommuni-
kationstechno-
logien* 

9* 

2. Seminar 3 X  Seminar  2 Aufbau 

Keine 

Referat/ 
Kolloquium/ 

kleine Projektar-
beit 

1* 
3. Seminar 6 X  Seminar  2 Aufbau 

Kulturelle und 
soziale Diversi-
tät* 

9* 

2. Seminar 3 X  Seminar  2 Aufbau 

Keine  

Referat/ 
Kolloquium/ 

kleine Projektar-
beit 

1* 

3. Seminar 6 X  Seminar  2 Aufbau 

Forschungs-
modul 

9 3. Seminar 9  X Seminar  2 Forschung Keine 
Hausarbeit/ 
Projektarbeit 

1 

Masterarbeit** 30 4 

        

Summe 
der 
Prüfun-
gen: 5 

Summe 45 (+30)          

* Belegt werden müssen zwei dieser Module. 

** Die Masterarbeit muss in einem der beiden Studienfächer abgeschlossen werden.  
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Anlage 2 b) 

Studienplan für das Studienfach „Kommunikationswissenschaft“ im Zwei-Fach Master-Studiengang im Teilzeitstudium 

Modul 
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 Grup-
pen- 

größe 

Semester-
wochen-
stunden 
(SWS) 

Kategorie  

Zulas-
sungs-
voraus- 
setzun-

gen 

Prüfung  

Anzahl 
der 

Prüfun-
gen je 
Modul  

Kommunika- 
tionswissen-
schaftliche 
Theorie- und 
Modellbildung 

9 1. 

Vorlesung/Seminar 6 X  Vorlesung  2 Vertiefung 

Keine Klausur 1 

Seminar 3 X  Seminar  2 Vertiefung 

Vertiefung 
Methodologie 
und Methoden 

9 1.-2. 
Vorlesung/Seminar 6 X  Vorlesung  2 Vertiefung 

Keine 
Essay/ sem. 

begleitende Pro-
jektarbeiten/ 

1 
Seminar 3 X  Seminar  2 Vertiefung 

Wissen und 
Gesellschaft*

 9* 3.-4. 

Seminar 3 X  Seminar  2 Aufbau 

Keine  

Referat/ 
Kolloquium/ 

kleine Projektar-
beit 

1* 
Seminar 6 X  Seminar  2 Aufbau 

Multimodalität 
und Kommuni-
kationstechno-
logien* 

9* 3.-4. 

Seminar 3 X  Seminar  2 Aufbau 

Keine  

Referat/ 
Kolloquium/ 

kleine Projektar-
beit 

1* 
Seminar 6 X  Seminar  2 Aufbau 

Kulturelle und 
soziale Diversi-
tät* 

9* 3.-4. 

Seminar 3 X  Seminar  2 Aufbau 

Keine  

Referat/ 
Kolloquium/ 

kleine Projektar-
beit 

1* 

Seminar 6 X  Seminar  2 Aufbau 

Forschungs-
modul 

9 5. Seminar 9  X Seminar  2 Forschung Keine 
Hausarbeit/ 
Projektarbeit 

1 

Masterarbeit** 30 6. 

        

Summe 
der 
Prüfun-
gen: 5 

Summe 45 (+30)          

* Belegt werden müssen zwei dieser Module. 

** Die Masterarbeit muss in einem der beiden Studienfächer abgeschlossen werden
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Legende der Abkürzungen: 

KTM = Modul „Kommunikationswissenschaftliche Theorie- und Modellbildung 

SS = Sommersemester 

WS = Wintersemester 

SWS = Semesterwochenstunden 

S = Seminar 

Ü = Übung  

V = Studium des Aufbaumoduls in der Vertiefung 

N = Studium des Aufbaumoduls nicht in der Vertiefung 

CP = Credit Points 

MP = Modulprüfung 

 

 

 


